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jedoch nicht, wenn wir die dazu führenden Um stände zu
vertreten haben (z.B. Kalkulationsfehler) oder wenn wir
diese Umstände nicht nachweisen können. Die Rücktritts  -
erklärung wird dem Reisenden unverzüglich zu geleitet.
8.3. Wird die Reise infolge nicht vorhersehbarer höherer
Gewalt (z.B. durch Krieg, Naturkatastrophen, Havarien
oder Umstände, die in ihren Aus wirkungen den Vorge-
nannten gleichkommen) erheblich erschwert, gefährdet
oder beeinträchtigt, können sowohl Sie als auch wir den
Reisevertrag kündigen. Wir zahlen dann den eingezahl-
ten Reisepreis unverzüglich zurück, können jedoch für er -
brachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine
Entschädigung verlangen. 
Erfolgt die Kündigung nach Antritt der Reise, sind wir
ver  pflichtet,die notwendigen Maßnahmen zu treffen, Sie
– wenn möglich – an den Ausgangspunkt oder den ge -
planten Endpunkt der Reise zurückzubefördern. Die Mehr -
kosten für die Rückbeförde rung tragen die Parteien zur
Hälfte, die übrigen Mehrkosten haben Sie zu tragen. 

9. PASS-, VISA- & GESUNDHEITSBESTIMMUNGEN
9.1. Wir stehen dafür ein, deutsche Staatsange hö rige
über Pass-,Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie de -
ren evtl. Än de rungen vor Reiseantritt zu unterrichten.
An ge   hö ri gen an de rer Staa ten oder Reisenden mit dop-
pelter Staatsangehörigkeit gibt das jeweils zuständige
Kon su lat Auskunft.
9.2.Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und
den Zugang notwendiger Visa durch die je weilige diplo-
matische Vertretung, wenn Sie uns mit der Besorgung
be auftragt ha ben, es sei denn, dass wir die Verzögerung
zu vertreten haben. 
9.3. Sie sind für die Einhaltung aller für die Durch füh rung
der Reise geltenden Vorschriften selbst verantwortlich.
Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktritts-
kosten, die aus der Nichtbe folgung dieser Vorschriften
er wachsen, gehen zu Ihren Las ten, außer wenn sie durch
eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation durch uns
be dingt sind.

10. IHRE PFLICHTEN ALS REISETEILNEHMER 
10.1. Sie haben uns zu informieren, wenn Sie die erforder-
lichen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein)
nicht innerhalb der von uns mitgeteilten Frist erhalten.
10.2. Ihre gesetzliche Verpflichtung zur Mängelanzeige
ist bei unseren Reisen dahingehend konkreti siert, dass
Sie verpflichtet sind, auftretende Mängel unverzüglich
un serer Reiseleitung oder unserer örtlichen Agen -
tur anzuzeigen und Abhilfe zu verlang en.Über deren Er -
reich barkeit informieren wir Sie in den Reiseunterlagen. 
10.3. Ansprüche Ihrerseits entfallen nur dann nicht,wenn
Sie die Mängelrüge unverschuldet unterlassen haben.
10.4. Unsere Reiseleiter, Leistungsträger und Agen-
turen sind nicht bevollmächtigt, Män gel oder An -
sprü che in unserem Namen anzuerkennen.
10.5. Beim Reisegepäck sind Verlust und Beschädigung
unverzüglich an Ort und Stelle, spätestens jedoch bei Be -
schädigung binnen 7 Tagen und bei Verspätung binnen
21 Tagen nach Aushändigung des Gepäckstücks durch
das Beförderungsunternehmen bei diesem anzuzeigen.
Bei Verlust zählt das eigentlich vorgesehene Aushändi-
gungsdatum durch das Beförderungsunternehmen. Die se
Fristen gelten insbesondere bei Verlust von Fluggepäck.
10.6. Wird die Reise infolge eines Reisemangels er heb lich
be einträchtigt, so können Sie den Vertrag kündigen.
Dasselbe gilt,wenn Ihnen die Reise infolge eines solchen

Mangels aus wichtigem, uns erkenn barem Grund nicht
zuzumuten ist. Diese Kündigung ist erst zulässig, wenn
wir bzw. unsere Beauftragten (Reiseleitung,örtliche Agen -
tur) eine von Ihnen be stimmte,angemessene Frist ha -
ben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten.
Die Fristsetzung ist nur dann entbehrlich, wenn Abhilfe
unmöglich ist oder von uns verweigert wird oder wenn
die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres, uns erkennbares Interesse Ihrerseits gerechtfertigt
wird. 
10.7. Ihre gesetzliche Verpflichtung, als Kunde reisever-
tragsrechtliche Ansprüche innerhalb eines Mo nats
nach der vertrag lich vorgesehenen Beendigung der Reise
uns gegen über als Reiseveranstalter geltend zu machen,
wird in Bezug auf den mit uns abgeschlossenen Reise-
vertrag wie folgt konkretisiert:
a) Sämtliche Ansprüche, gleich aus welchem Rechts-

grund – mit Ausnahme von An sprüchen aus unerlaub ter
Handlung –, die im Zusammenhang mit dem Reisever-
trag bzw. den von uns erbrachten Leis tungen stehen,
ha ben Sie ausschließlich nach Reiseende, und zwar in -
nerhalb eines Monats gerechnet ab dem auf den Tag des
vertrag lich vorgesehenen Reiseendes folgenden Tag,
gegenüber uns geltend zu machen. Fällt der letzte Tag
der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs ort
staat lich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen
Samstag, so gilt der nächste Werktag als Fristende.

b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur uns oder
unserer deutschen Vermittlungsstelle gegenüber
unter der unten angegebenen Anschrift erfolgen. Eine
schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

11. BESCHRÄNKUNG UNSERER HAFTUNG 
11.1. Unsere vertragliche Haftung für Schäden Ihrerseits,
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt, soweit
a) ein Schaden Ihrerseits von uns weder vorsätzlich noch

grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder
b) wir für einen Ihnen entstehenden Schaden allein wegen

eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant wort-
lich sind.

11.2. Unsere deliktische Haftung für Sachschäden, die
nicht auf Vorsatz oder grober Fahr lässigkeit beruhen, ist
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungs -
höchstsumme gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicher-
weise darüber hinausgehende Ansprüche im Zusammen-
hang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Überein-
kommen bleiben von der Be schrän kung unberührt.
11.3. Wir haften nicht für Leistungsstörungen, Personen-
und Sachschäden im Zu sammenhang mit Leistungen,die
als Fremdleis tungen lediglich vermittelt werden (z.B. Be -
förderungsleistungen, die nicht Bestandteil der im Kata log
ausgeschriebenen Reise sind, fakultative Land  aus flüge
usw.) und die in der Leis tungsausschreibung ausdrück-
lich als Fremd leis tung ge kennzeichnet werden.
11.4. Kommt uns die Stellung eines vertraglichen Luft-
frachtführers zu, regelt sich die Haftung nach den Bestim -
mungen des Montrealer Abkommens in Verbindung mit
den Regelungen des Gesetzes zu seiner Durchführung und
– soweit noch anwendbar – den Bestimmungen des Luft -
verkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen
Abkommen von Warschau, Den Haag und Guadalajara.
11.5. Kommt uns die Stellung eines vertraglichen Ree-
ders zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmun-
gen des Binnenschifffahrtsgesetzes und des Handelsge-
setzbuches, insbe  son dere §664 HGB und der Anlage zu

§ 664 HGB, „Bestimmungen über die Beförderung von
Reisenden und ihrem Gepäck auf See“. Nach diesen Be -
stimmungen er geben sich im dort geregelten Umfang
Beschränkungen unserer Haftung für Per sonen-, Körper-
und Sachschäden und den Verlust von Gepäck. 

12. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN 
UND VERJÄHRUNG
Ihre Ansprüche uns gegenüber, gleich aus welchem
Rechtsgrund – jedoch mit Ausnahme von Ansprüchen
aus un erlaubter Handlung –, verjähren im Gefolge der ge -
setz lichen Ermächtigung (§ 651 m Satz 2 BGB) in einem
Jahr gerechnet ab dem auf den Tag des vertraglich vor-
gesehenen Reiseendes folgenden Tag. Fällt der letzte Tag
der Frist auf einen Sonn tag, einen am Erklärungsort staat -
lich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sams-
tag, so gilt der nächste Werktag als Fristende. Schweben
zwischen Ihnen und uns Verhandlun gen über geltend ge  -
machte An sprüche oder die den Anspruch begründen-
den Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis Sie
oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern.
Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt
frü hestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
13.1. Die nachfolgenden Bestimmungen zur Rechtswahl
und zum Gerichtsstand gelten, soweit
a) in internationalen Abkommen, die auf das Rechts- 

und Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns anzu-
wenden sind, nichts Abweichendes zwingend gere-
gelt ist

b) für Sie als Angehörige/r eines Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaft Bestimmungen des
Rechts Ihres Staates nicht günstiger sind.

13.2. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis
zwi schen uns und Ihnen, falls Sie keinen allgemeinen
Wohn- oder Geschäftssitz in Deutsch land haben, findet
ausschließlich deutsches Recht An wendung. Dies
gilt bei einem ausländischen Ge richts stand nach Maßga -
be von 13.1. auch für Art und Höhe etwaiger An sprüche.
13.3. Klagen gegen uns können nur an unserem Sitz oder
am Sitz unserer deutschen Vermittlungsstelle in Köln er -
hoben werden.
13.4. Für unsere Klagen gegen Sie ist Ihr Wohnsitz maß -
ge bend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkauf -
leute, juristische Personen des öf fentlichen oder privaten
Rechts oder Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn li -
chen Aufenthalts ort im Ausland haben oder deren Wohn -
sitz  oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Kla -
geerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der
Sitz unserer Vermittlungsstelle in Köln maß ge bend.
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BILDHINWEISE
© Viking Flusskreuzfahrten, außer:

· S.11: Viking Primadonna: Das weitläufige Atrium auf dem Mittel-
deck | © Orbi-Vision, Ch. Prager

· S. 62: Hieroglyphen und Sitzkolosse im Luxor-Tempel und
S. 63: Die Terrassen des Hatschepsut-Tempels vor erhabener Kulisse | 
© Bertrand Rieger/Hemis.fr 

· S. 70: Das prächtige Barockschloss Ludwigs XIV. in Versailles | 

© MDLF/H. LeGac 
· S. 75: Pont du Gard, der größte erhaltene Aquädukt der Antike | 

© MDLF/R-Cast
· S. 82: Die Viking Primadonna vor Dürnstein in der Wachau | 

© Orbi-Vision, Ch. Prager
· S. 85: Reitakrobatik in der Puszta | © Ungarisches Tourismusamt;

Schloss Schönbrunn bei Wien | © Orbi-Vision, Ch. Prager

· S. 88: Das Tor zur Wachau: Stift Melk an der Donau | 

© Orbi-Vision, Ch. Prager; 
· S. 89: Über den Dächern von Wien | © WienTourismus, Claudio

Alexxandri; Schachpartie im Budapester Széchenyi-Bad | 

© Ungarisches Tourismusamt
· S. 90: Blick über die Esztergomer Altstadt mit Dom | 

© Orbi-Vision, Ch. Prager
· S. 91: Die Nationalbibliothek in der Wiener Hofburg | 

© Wien-Tourismus/MAXUM
· S. 92: Der einzigartige Katamaran Viking Primadonna vor Anker in

Wien | © Orbi-Vision, Ch. Prager
· S. 94 – 95: Veitsdom und Hradschin über der Prager Kleinseite ge gen- 

über der Altstadt | © CzechTourism.com
· S. 97: Prags schönste Verbindung zur Altstadt – die Karlsbrücke | 

© CzechTourism.com

· S.100: Blick über die Elbe auf Dom und Albrechtsburg von Meißen,
der „Wiege Sachsens“ | © Tourismusverband Sächsisches Elbland,
Ingo Wandmacher

· S.106: Koblenz: Das Deutsche Eck am Zusammenfluss von Rhein und
Mosel | © Koblenz-Touristik 

· S.107: Der Palast Het Loo bei Arnheim | © Photo-Holland, Apeldoorn
· S. 111: Blick über den Rhein auf die Altstadt von Basel | 

© Basel Tourismus
· S. 119: Trier: Porta Nigra | © Tourist-Information Trier/Rudek
· S. 125: Die stolze Germania des Niederwald-Denkmals | 

© Tourist AG Rüdesheim
· S. 126 –127: Salzburg im Winterkleid | © Tourismus Salzburg GmbH
· S. 128: Der Speyerer Domgarten | © Quelle: Milan Kostic
· S. 130: Wien, Schloss und Park Schönbrunn | 

© Wien Tourimus/Popp & Hackner Dr
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